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Vorlagen Nr.  01/076/2014 

öffentlich 
 
 

Fachbereich: Büro des Landrats 

Bearbeiter/in: Antje Schäfer  

Datum: 09.09.2014 

Az.: 01-2 

 

Beratungsfolge Termine Art der Entscheidung 
 
Kreistag 
 

 
 25.09.2014 
 

 
Beschluss und Wahl 

 
 

Einsetzung der "Bauberatungskommission Verwaltungsgebäude 2" gem. § 8 Abs. 3 der 
Hauptsatzung des Kreises Mettmann 

 
Finanzielle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Personelle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Organisatorische Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag setzt die „Bauberatungskommission Verwaltungsgebäude 2“ ein. Die Kommissi-
on besteht aus insgesamt 10 Mitgliedern. Die Fraktionen von CDU und SPD benennen jeweils 
2 Mitglieder, die restlichen Fraktionen und Gruppen je 1 Mitglied.  
 
 
Wahlvorschlag: 
 
In die Bauberatungskommission Verwaltungsgebäude 2 werden gewählt: 
 

1. CDU-Fraktion … 
2. CDU-Fraktion … 
3. SPD-Fraktion … 
4. SPD-Fraktion  … 
5. Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN SB Andreas Kanschat 
6. FDP-Fraktion … 
7. Fraktion UWG-ME … 
8. Fraktion DIE LINKE. … 
9. Gruppe PIRATEN … 
10. Gruppe AfD … 
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Fachbereich: Büro des Landrats 

Bearbeiter/in: Antje Schäfer 

Datum: 09.09.2014 

Az.: 01-2 

 
 

Einsetzung der "Bauberatungskommission Verwaltungsgebäude 2" gem. § 8 Abs. 3 der 
Hauptsatzung des Kreises Mettmann 

 
 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Unterausschüsse, Arbeitskreise und Beiräte werden vom Kreistag eingesetzt. Gemäß § 8 
Abs. 3 der Hauptsatzung des Kreises Mettmann erfolgt neben der Einsetzung auch ein Be-
schluss über die Festlegung der Anzahl sowie die Wahl der Mitglieder.  
 
Derzeit läuft das Verfahren zur Erstellung eines Ergänzungsneubaus des Verwaltungsgebäu-
des 2. Das Vorhaben wurde und wird im Bauausschuss, Kreisausschuss und Kreistag bera-
ten. Es besteht jedoch Bedarf an einer politischen Begleitung der anstehenden Schritte unter-
halb der Ebene des Bauausschusses. Aufgabe des Gremiums soll sein, den Austausch zwi-
schen Kreistag und Verwaltung sicherzustellen. Es soll schnell und unkompliziert Gedanken 
austauschen, verschiedene Szenarien entwickeln und Alternativen durchdenken. Dabei blei-
ben grundlegende Entscheidungen dem Kreistag und Kreisausschuss nach Vorberatung im 
Bauausschuss vorbehalten. Auch Fragen von untergeordneter Bedeutung sollen nicht disku-
tiert, sondern auf Verwaltungsebene entschieden werden.  
 
Interfraktionell wurde abgestimmt, das Gremium mit je zwei Vertretern der Fraktionen von 
CDU und SPD sowie je einem Vertreter der übrigen Fraktionen und Gruppen zu besetzen. Die 
Besetzung soll möglichst aus den Reihen der Mitglieder des Bauausschusses, mit entspre-
chendem fachlichen Hintergrund erfolgen. Eine Vertreterregelung ist nicht vorgesehen. Die 
erste Sitzung soll noch vor den Herbstferien stattfinden, die Einladung hierzu wird kurzfristig 
ergehen.  
 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat bereits einen Vertreter vorgeschlagen, die Be-
nennung durch die übrigen Fraktionen und Gruppen steht noch aus.  
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Finanzielle Auswirkung (in Euro) 
 

Produktbereich 01 Innere Verwaltung 

Produktgruppe 01.01 Politische Gremien 

Produkt 01.01.01 
Kreistag, Ausschüsse sowie Fraktionen / Grup-
pen 

 

Ergebnisplan (EP) 2014 2015 2016 2017 

Ertrag                         

Aufwand                         

 

Finanzplan (FP) 2014 2015 2016 2017 

Einzahlung                         

Auszahlung                         

 

 Haushaltsmittel stehen im Planjahr im EP 
 zur Verfügung, davon 

      im Haushaltsplan 
      durch genehmigte üpl./apl. Mittel 
      durch Übertragung aus Vorjahr/en 

 Haushaltsmittel stehen im Planjahr 
im EP nicht zur Verfügung 

 Deckungsvorschlag  
  ja bei Produkt       
  teilweise bei Produkt       
  nein 

 Haushaltsmittel stehen im Planjahr im FP 
 zur Verfügung, davon 

      im Haushaltsplan 
      durch genehmigte üpl./apl. Mittel 
       durch Übertragung aus Vorjahr/en 
 

Haushaltsmittel wurden in der mittelfristigen 
Finanzplanung berücksichtigt 

  ja 
  nein 

 Haushaltsmittel stehen im Planjahr 
im FP nicht zur Verfügung 

 Deckungsvorschlag  
  ja bei Produkt       
  teilweise bei Produkt       
  nein 

 

Gesamtinvestitionssumme       

Nutzungsdauer in Jahren       

 
Die finanziellen Auswirkungen lassen sich in der Höhe nicht genau beziffern. Die zu 
leistenden Entschädigungszahlungen hängen u.a. von der Häufigkeit und Dauer der 
Sitzungen sowie der Entfernung des Wohn- zum Sitzungsortes ab. 
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